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fehlt. Die Klägerin kann sich insoweit auch nicht auf die un-

gerechtfertigtJ Bereicherung stützen, da dieYersicherungs-

i.h-.rin äf iht. Verpflichtung aus dem Lagerverhältnis

gezahlt hat.

Aus diesem Grund kann es dahinstehen, wie sich die von

der Klägerin geltend gemachte Zahl von 41'975'83€ at'
,"--..r"r.,rrl'td *.1Ä. Kalkulations grundlage dieser Zahl

zugrunde liegt, auch wenn es Zweifeln begegnet' dass die

Kügerin derJn Versicherungsnehmerin, um deren abgetrete-

ne Lsprüche es an dieser Stelle geht, in einera-ndauernden

Vertragsbeziehung mit der Beklagten steht, die Kalkulations-

g.rr.rdi"g. zur Belründung d.r Klage nicht ansatzweise of-

F.nl.g.. 
"D"r, 

die B"eklagte &eZahlnachvollziehen kann' mag

,.in,?i. Klagehöhe Äss allerdings grundsätzlich auch für

die Kammer nachvollziehbar sein.

'Weiter kann es dahinstehen, ob die Versicherungsnehmerin

iedenfalls über die Lagerentgelte bereits selbst und außerge-
'ri.h,li.h eine vergleiÄsweise Einigung erzielt hatte' nach-

dem sie diese zun"ächst zurückgehalten hat und dann nach

Verständigung mit der Beklagten und vergleichsweiser Eini-

gung diesl volhtändig beglichen !at. DelKlmmer liegt nur

6.glä1...rd., Mailverkehr aber nicht die Einigung selbst vor'

,o?"r. unklar geblieben ist, ob die Frage der zu zahlenden

Lagerentgelte alschließend geregelt werden sollte, oder ob

diÄe wiJer hier ebenfalls geltend gemachte Schadensersatz

einer späteren anderweitigen Kläruttg vorbehalten werden

sollten.

Auf die zwischen den Parteien streitige Frage, ob die Offenle-

gung der gewillkürten Prozessstandschaft in nicht verjährter

Zrri.rfol/t ,kommt es aus den dargelegten Umständen vor-

liegend ebenfalis nicht an.

Für Ansprüche aus Delikt sind für die hier geltend gemach-

t.n V.rÄög.r,sschäden keine Anhaltspunkte ersichtlich'

Mangels Bestehen eines HauptansPruchs bestehen kein

Zinsinspruch und kein Ansp.,tÄ auf Ersatz vorgerichtlicher

Rechtsanwaltskosten.

t...1

Einsender: RA Benjamin Grimme, Hamburg

See

Erstattungsanspruch des Seefrachtspe-
diteurs gegen Erstspediteur bzgl' vom
Verfrachter geforderten Demurrage I
Detention gem. 55 491 , 492 HGB

55 491, 492HGB

1. Der Seefrachtspediteur kann vom Erstspediteur als

seinem Auftraggeber die Erstattung der diesem seitens

des von ihm beauftragten Seefrachtführers in Rechnung

gestellten demurrage- bzw. detention-Forderungen gem'

6S asr, 4g2 HGB als Ersatz von Aufwendungen verlan-

gen'

2. Dies gilt für den Zeitraum, in welchem hinsichtlich der

Abholung der Container im Seehafen ein Ablieferungs-

hindernis nach 5 492 Abs' 1 HGB besteht und der Be-

frachter die Weisung erteilt, dass die Container zu seiner

Verf ügung gehalten werden'

3. Verpflichtet zur Zahlung der Vergütung der Aufwen-

dungen ist generell der Verfügungsberechtigte, welcher

Weisungen erteilen kann. Auf wenn gem' 5 491 Abs' 2

HGB dieses Weisungsrecht des Befrachters bereits mit

Ankunft am Löschplatz auf den Empfänger übergeht'

fällt es für den Fall, dass der Empfänger die Abholung

verweigert, auf den Befrachter zurück' ln diesem Fall

triffi dLsen auch weiterhin die Vergütungspflicht'

4. Die Höhe dieser Aufwendungen richtet sich nach den

wirksam in den Seefrachtvertrag zwischen Befrachter

und Verfrachter einbezogenen ))terms and conditions<

des Verfrachters und der in Bezug genommenen jeweils

aktuellen Tarife.

5. Eine Reduzierung dieser Beträge mit zunehmender

Dauer ist nicht deshalb vorzunehmen, weil diese bei

langer Aufbewahrungsdauer zum Wert der Ware und

dei Containers außer Verhältnis stehen können' Der

Befrachter kann diesen Zeitpunkt recht zuverlässig ein'

schätzen und es liegt bei diesem, die Dauer durch Er-

teilung von Weisungen wie z.B. einer Vernichtung der

Ware oder eines Rücktransports zu verkürzen'

6. Für den Zeitraum, ab welchem dem Verfrachter keine

- ausführbaren - Weisungen erteilt werden, hat dieser

kraft gesetzlicher Anordnung gem' 5 492 Abs- 3 HGB die

Rechtipflicht, Maßnahmen zu ergreifen, welche den ln-

teressen des Verfügungsberechtigten am besten dienen'

Dies können je nach Sachverhalt in Verwahrung, Wei-

tertransport, Verkauf oder Entsorgung bestehen' Hier-

mit entfällt die ursprüngliche Pflicht des Verfrachters zur

Vorhaltung des Gutes und damit auch seine Vergütungs'

pflicht hierfür.

7. Der Verfrachter kann im Fall der Ziff' 6 nur noch die

erforderlichen Aufwendungen ersetzt verlangen und

nicht mehr die pauschalierten Demurrage/Detention-

Vergütungen beanspruchen. Gibt der Befrachter seinen

Besitz an den Containern und deren lnhalt aut hat der

Verfrachter die ihm am besten geeignet erscheinende

Art der Verwertung zu wählen'

B. Die (analoge) Anwendung der mietrechtlichen Vor-

schrift des 5 546a BGB auf Zahlung einer Nutzungsver-

gütung bei nicht rechtzeitig zurückgegebener Mietsache

Lt t.tton deshalb nicht angebracht, da der Erstspediteur

keine tatsächliche Verfügungsmacht über die Container

besitzt.

lleitsätze des Einsendersl

LG Hamburg, Urt. v. O8'10.2018 - 417 HKO 55117

Die Parteien streiten um Demurrage und Detention, also um

Containermiete und Standgeld.

I. 1. Die Beklagte erhielt von einer Kundin den Auftrag' 10

mit oHydrolized Porcine Meat Mealn beiadene Container
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von Anrwerpen nach Hoh-Chi-Minh-Stadt in Vietnam und

,r, bring..t.'Mit dem Seetransport beauftragte die Beklagte

ai. na!.ri", die wiederum die Nebenintervenientin Fa' X

mit der"Ausführung beauftragte. X stellte die im Tenor ge-

nannten Container*zur Verftigung, die beladen und auftrags-

gemäß verschifft wurden. Die Fa. X stellte für den Tiansport

Ei., Ko.tnorr.ment (Sea-\Waybili, K 1'1 vom 16'6'16) aus'

das sie der Klägerin und dieie der Beklagten übergab' Darin

heißt es:

Shipped, as far as ascertained by reasonable means of che-

.kin;, ... such carriage being always subject to the terms'

,iehä, defen.es, proviiions, .ä.tditions, exceptions' limitati-

oi, r.r.td liberties hereof (including all those terms and con-

ditions on the reverse hereof numbered l-26 an those terms

and conditions contained in the carriers applicable tariff)' "'

In den erwähnten Dterms(( (Allgemeine Geschäftsbedingun-

;*) ;.t Fa. X in der damals g-ültigen Fassung (K 4) heißt

es u.a.

2. Carriers'Tariff

The terms and conditions oF the Carrie r's applicable Tärif are

i.r.orpor"r.d hierin. Attention is drawn to the terms therein

;;äg to the free storage time and to co.ntainer and vehicle

J.-ui"g. o, d.t.ntion]Copies of th-e relevant provisions of

the appli'cable Tariff are obtainable from the Carrier upon

fequest. ...

1 5. Merchantk ResPonsibiliry

1 5. I . AJl of the Persons coming within the definition of Mer-

.h"n, in clause 1, . . . shall be jolntly and severally liable to the

ö;;t for the due fulfilment of all obligations undertaken

by the Merchant in this bill of lading' " '

15.4. If the Containers supplied by or on behalf of the Car-

,i., "r. unpacked by ot foi the Merchant' the Merchant is

t.rp."tiUfJf"r the räturning the empty.container's " ' Should

".änt"i.r., 
not be returnedltt the cändition required and/or

*iJi" ,tt. time prescribed in the Tarii the Merchant shall be

ti"Ute for 
"ny 

d.tentio.r, loss or exPense incurred as a result

ofthereof. ...

26. Law and Jurisdiction

For the Shipment co or from U'S' "' In all other cases' this

bill of lading shall be governed by and construed in accor-

dance with English law ...

Der damals gültige Tarif der Fa' X (SVK 1' die später ge-

änderten fttif. nia." keine Anwendung) war der Klägerin

und d., Beklagten bekannt und sah für die hier betroffenen

Container (20 GP) als 'Dry Cargou vor:

Die Fa. X belorderte die Container fristgerecht und entlud

J.-i- g.r.i-mungshafen Ho-Chi-Minh-Stadt am 9'7'16'

Die im Konnossement genannten EmpPingerin (A' Singa-

our) holte die ContainJr jedoch nicht ab' Daraufhin be-

ä*f,r"gr. die Beklagte die Klägerin und daraufhjn diese die

Neb.riinter,renierrtil X, eine nluts Kon"otsement auszustel-

len auf einen anderen Empfänger (8, Vietnam)' was auch ge-

,chah (Non-negotiable W"yUit1, K 1'2, vom 28'9'16)' Darin

heißt es:

This contract is subject to the terms, conditions and excepti--

."r, i".f"at"g th. i"* & jurisdictio-n clause an limitation of

ii"Uifiry 8c deZlared value clauses, of the current Maersk Line

niff .If-"ahg (available from the carriers, its agents und at

,";-..-""*üit...o-t/.",'iage), which are applicable with

the logical amendments (mutatis mutandis)' " '

Auch diese EmpPingerin holte die Container nicht ab' mög-

iicherweise *.[.tt J.t inzwischen aufgelaufenen Demurra-

g.food.r.rng.rr"d., F*. X' Daraufhin bat die Beklagte über

äi. Kag"ti.t um Ausstellung eines drinen Konnossements'

latlt.rrd""uf die Empfängerin C, was die Fa' X tat (Non-ne-

g.ri"if . \waybill, K't .3. ähne Datum mit denselben Terms)'

Auch diese EmpFingerin holte die Container nicht ab'

Daraufhin kam es zu Verhandlungen zwischen der Klägerin'

J* f". X und der Beklagten zu Verhandlungen über dieZu'

t r'r.rn a.t Container, die äufgelaufenen Snndgelder etc'' deren

i.,hJ. ,,r.i,ig ist. Jedenfalls-erklärte die Beklagte am 13'6'L7

sesenüber dä Klagerin, auf die Herausgabe der Container zu

i.iri.h t.r,. Diese E"rklärung erreichte die Nebenintervenientin

X am 14.6.17. Streitig irt, äb die Container am 8' I i ' 17 durch

die vietnamesischen iehörden schlagnahmt wurden'

Die Nebenintervenientin X beanspruchte zunächst mit

Rechnung vom 12.7 'I7 die Zahlung von USD 200'697 '00
iri, D.*,i.r"ge bis zum 12.7.17 ' Später erhöhte sie die For-

derung 
^uf 

t5.A7t,l9 €. Zahlungen hat die Reklagte trotz

einer ärgerichtlichen Mahnung der Klägerin nicht geieistet'

Äu.n aiJnagerin hat die Fo'dituttg der Fa' X bislang nicht

bezahlt.

2. Die Beklagte erhielt ferner von einer Kundin (angeblich

der Nebeninärvenientin T) den Auftrag' 11 mit oMeat and

bone Mealn (Fleisch- und Knochenmehl) beladene Con-

tainer von Bremerhaven nach Kalkutta/Indien zu bringen'

Mit dem Seetransport beauftragte die Beklagte ebenfalls die

Ktag.rirr, di. wieder,rm die NÄenintervenientin X mit der

Au#thrrrng beauftragte. Die Fa' X stellte die im Tenor ge-

nannten Container zur Verftigung, die beiaden und auftrags-

qemäß verschifft wurden. Die Fa' X stellte für den Tiansport

Ein Ko.,rrorr.ment (Sea--Waybill) aus, das sie der Klägerin

und diese der Beklagten übergab' In ihm heißt es:

Shipped, as far as ascertained by reasonable means of che-

.kin;, ... such carriage being always subject to the terms'

,ignä a.f.".es, provilions' conditions, excePtions' limitati-

.,i, u.,d liberties hereof (including all those terms and con-

ditions on the reverse hereof numbe red l-26 an those terms

and conditions contained in the carriers applicable tariff)""

Entscheidurig€h 5ee

free1rc 4:

USD 1i,4Da 5 to7
USD 20,9Bto14
USD 4I,B14 ro 29

Day 30 Onwards USD 57'0
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In den erwähnten )terms( (Aligemeine Geschäftsbedingun-

gen) der Fa. X in der damals güitigen Fassung (K 4) heißt

es u.a,

2. Carriers'Tariff

The terms and conditions of the Carrier's applicable Täriffare
incorporated hierin. Attention is drawn to the terms therein

relating to the free storage time and to container and vehicle

demurrage or detention. Copies of the relevant provisions of
the applicable Täriff are obtainable from the Carrier upon

request. ...

15. Merchant's Responsibiliry

15. 1 . All of the Persons coming within the definition of Mer-
chant in clause 1, . . . shall be jointly and severally liable to the

Carrier for the due fulfilment of all obligations undertaken

by the Merchant in this bill of lading. ...

15.4. If the Containers supplied by or on behalf of the Car-

rier are unpacked by or for the Merchant, the Merchant is re-

sponsible for the returning the empry Containers . '. Should

a container not be returned in the condition required and/or
within the time precribed in the Täriff, the Merchant shall be

liable for any detention, loss or exPense incurred as a result

ofthereof....

26. Law and Jurisdiction

For the Shipment to or from U.S. . . .. In all other cases, this

bill of lading shali be governed by and construed in accor-

dance with Engiish law ...

Der damals gültige Tärif der Fa. X war der Kiägerin und der

Beklagten bekannt und sah für die hier betroffenen Contai-
ner (20 GP) ab dem25.7.16vor:

Day I to 4: free

Day 6 ro 72: INR 2.250

Day 73 ro 22 INR 3.500

Day 23 OnwardslNR 5.000

Die Fa. X beförderte die Container fristgerecht und endud

sie im Bestimmungshafen Kalkutta am 20.8.16. Die im Kon-
nossement genannt€ Empffängerin (D, Nepal) holte die Con-
tainer jedoch nicht ab. Daraufhin beauftragte die Beklagte

die Klägerin und daraufhin diese die Nebenintervenientin X,
neue Konnossemente auszustellen auf einen anderen Emp-

{änger (E, Nepal), was auch geschah.

Auch diese Empfängerin holte die Container nicht ab. Des-

halb bat die Beklagte die Fa. X um Ausstellung eines weiteren

Konnossements für einen weiteren anderen Empfänger (F,

Nepal), was ebenfalls geschah (K.2.3 vom 9.1.17). Aber auch

dieser Empfänger holte die Container nicht ab.

Daraufhin kam es zu Verhandlungen zwischen der Klägerin,

der Fa. X und der Beklagten zu Verhandlungen über die Zu'
kunft der Container, die aufgelaufenen Standgelder etc., de-

ren Inhalte streitig sind. Jedenfalls erklärte die Beklagte mit
einer auf den 9.2.17 zurück datierten Erklärung gegenüber

der Klägerin, auf die Herausgabe der Container zuverzich'
ten. Diese Erklärung erreichte die Nebenintervenientin X am

8.6.17.

Die Nebenintervenientin beanspruchte zunächst mit Rech-

nung vom 12.7.17 die Zahlung von INR 10.000.000 (=

130139,00 €) ftirDemurrage bis rum 12'7.17.Später erhöh-

te sie die Forderung f'J;r die Zeit bis zum axf 374.042,25 €'

Zahlungen hat die Beklagte trotz einer vorgerichtlichen
Mahnung der Klägerin nicht geleistet. Auch die Klägerin hat

bislang keine Zahlungen an die F. geleistet.

Die Beklagte hat der Fa. T mit Schriftsatz vom 24.7.18 den

Streit verkündet. Die Streiwerkündung wurde am 20.8.18

zugestellt. Die Fa. T trat dem Rechtsstreit durch Schreiben

vom 4. 1 0. I 8 auf Seiten der Beklagten bei.

II. Die Klägerin bringt vor, die Beklagte schulde die von der

Fa. X errechnete und berechnete Demurrage und Detention
nach deren Tarifen, wobei es sich um die nach der ADSp und

nach den gem. SS 419 IY HGB, 492IV HGB und S 670

BGB erstattungsffähigen erforderlichen Aufwendungen han-

dele. Im Verhältnis zur Fa. X sei englisches Recht vereinbart,

das bei solchen Forderungen weder einen Miwerschuldens-
einwand noch Schadensminderungspflichten kenne; das sei

auch im Verhältnis zur Beklagten maßgebend. Eine Einigung
auf die Kosten für die Container in Indien habe es nicht ge-

geben.

Mittlerweile seien die Container in Vietnam und Indien be-

schlagnahmt und weder die Klägerin noch die Nebeninter-
venientin könnten die Container und/oder die \Vare zurück

erhalten.

Die Aufgabeerklärungen der Beklagten seien unbeachtlich.

Die Klägerin sei nicht verpflichtet, für die Entsorgung der

Container zu sorgen.

t...1

IV. Die Nebenintervenientin X hat sich den Klageanträgen

der Klägerin angeschlossen.

Sie räumt ein, dass die erhobenen Forderungen den \Vert der

Container und der \Vare möglicherweise übersteigen; darauf

könne es aber nicht ankommen, weil sie beides bis heute zur

Verfügung der Empfänger habe halten müssen und sie An-
spruch darauf habe, für den Ausfall der Container in ihrem

Betrieb eine Entschädigung zu erhalten.

Nachdem sie ftir die Container in Vietnam die Freigabe-

erklärung am 14.6.17 erhalten habe, habe sie die vietname-

sischen Behörden informiert, die die Container am 8.11.17

beschlagnahmt und {iir die Zeit danach bisher weder Lager-

noch Entsorgungskosten geltend gemacht hätten.

Nachdem sie für die Container in Indien die (rückdatierte)

Freigabeerklärung vom 9.2.17 am 8.6. 17 erhalten habe, habe

sie indischen Behörden informiert, die die Container über-
nommen und ftir die Zeit danach bisher weder Lager- noch
Entsorgungskosten geltend gemacht hätten.

V. Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Die Beklagte meint, die Kage sei unzulässig; die Klägerin
mache für die Vergangenheit sowohl Zahlungsansprüche als

auch Feststellungsansprüche geltend, sie könne aber nicht
Freistellung und Zahlung gleichzeitig verlangen.

Die Beklagte meint ferner, die in K4 verwendeten Regeln

gälten nur für die an die EmpPinger ausgelieferten Contai-
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ner, nicht aber für solche, bei denen es zur Auslieferung gar

;i;Gk.;-en sei. Außerdem seien die geltend gemachten

ä.,tig'. trJ zu hoch; in vergleichbaren Fdllen würden regel-

-agil non. Abschläge vereinbart' Dass die Konditionen zwi-

,.rräriJ., r,Lngerin ind der Nebenintervenientin vereinbart

worden seien,lestreite sie' Gültige Rechnungen der Neben-

t",.r"."i."ir" lägen bisher nichi vor' Jedenfalls müsse die

2lfri""grpqi.ht ä.tden mit Abgabe der Freigab.e/Verzichts-

.rf.furöa* Kunden, die die Btkl"gtt noch früher abgege-

il;;;. Ein g.br"u.hter 2OFuß-Cäntainer sei nicht mehr

als USD 3.500:- wert, sie würden in Hamburg fnr 2'574 €''

lnd3.348 €.- angeboten'

Für den Tiansport nach Vietnam behauptet die Beklagte'

ii. Xfag..i" ,,rrd di. Fa. X hätten zu hohe Standgelder.ver-

l".,.nt. ä dass die weiteren Empfänger von der Abholung

rfr?äÄ." ftntten, und sei auch itt Vtrhattdlungen nicht be-

;i;;;'.;, sich mit Teilzahlungen zu begnügen' Bei dem

ion-roo* nach Indien habe man sich vor der Ausstellung

d., ö.,torr.ments auf die Fa' X auf eine Demurrage von

ti.izq,AS € verständ'igt' woran sie die Klägerin aber später

.ri.t, -.tl, gehalten liabe, sodatt die Fa' X die Container

nicht abholte.

SchließlicherhebtdieBeklagtedieEinredederVerjährung.

Vi. Die Nebenintervenientin T ist dem Rechtsstreit nach

i.- S.t t,rrt der mündliche n Verhandlung auf Seiten der Be-

klagten beigetreten und hat wie diese beantragt' die Klage

abzuweisen.

Sie behauptet, die Abholung der Container in Kalkutta

durch die'weitere EmpPängeiin sei nur daran gescheitert'

ä"tt tf.ft das dortige Büto dt' Nebenintervenientin gewei-

sert habe, die Container gegen Zahlung einer vereinbarten

3;;;;;; 17.000 €.- hä'Ls'ugeben' sondern unberech-

,i*, ai. Zahlungvon98.656,70 dforderte' Im Übrigen hält

,i3 ai. Ätpt,l.f,. d., Beklagten gegen sie für verjährt'

VII. \7egen des übrigen Sachvortrags der Parteien wird auf

aJ.i"g.?.i.nten Schäftsätze und Anlagen sowie auf das Pro-

;;L;il ä.. mündlichen Verhandlung verwiesen' Außerdem

ÄnJ.n ,i.h weitere Schilderungen in den Entscheidungs-

gründen.

Entscheidungsgründe

1. Die Entscheidung ergeht mit Zustimmung der Parteien

iur.t, a..t Votritr..rä.tt?er Kammer für Handelssachen al-

lein, S 349II\ZPO'

2. Das angerufene Gericht ist international und örtlich zu-

"r"Jq, 
;:rt die Beklagte im Bez.irk dieses Gerichts ihren Sitz

h*;; ;;ä weder die Klaigt'i" noch die Beklagte die Vereinba-

,äg .i.t., anderen Gächtsstandes vereinbart haben'

3. Die Kage ist (nach dem ohne Rücksicht auf das anwend-

["* n .fti;.denfalls anwendbaren deutschen Prozessrecht)

;fu;. D; gilt nicht nur für die Zahlungsanträge' sondern

"".i S"zig tPo 
^u,hfür 

die Feststellungsanträge' Entgegen

.i., Atri.f,, der Beklagten sind die Feststellungsanträge.nicht

J"hit ,r., verstehen, ä"st dit Klägerin neben der Zahlung

für gleiche Zeiuär.Lme auch die Festscellung weiterer Ersatz-

pärä,." begehrt; die Feststeliung bezieht sich nur auf spä-

tere Zeiträume.

4. Es ist deutsches Recht anzuwenden' Beide Parteien haben

th; ii; in Deutschland und keine der Parteien behauptet

die Vereinbarung eines anderen Rechts'

DaessichinbeidenFällenumeinenSeetransporthandelt,
korn-, deutsches Seerecht (SS 476 ff' HGB' Fassung ab

20.4.13) zur Anwendung'

5. Der Klägerin stehen Zahlungsansprüche aus dem zwischen

i.. fci"g.tt? und Beklagten gt'Ithlo"tttttt Vertrag zu' Hierbei

handelt"es sich um einen Se"efrachwertrag nach S 481 HGB'

;;; V.r;t"g liegt dem Gericht zwar nicht vor' das Gericht

""t , ,Uo äuoti 
"rr., 

dass er die Beklagte (Befrachterin) ver-

:il;;:der Kläserin (im Verhältnis zur Beklagten: die Ver-

i;;;.;"tJ.n uJei.,b"tett, vermutlich festen Frachtlohn zu

;"hb;, ;;..s si.h 
"uch 

aus S 481 II HGB ergibt' Außerdem

,.h,rlda die Beklagte nach den SS 491' 492 IHGB zusätz'

ii.f,. E,"rg.l,. für äie Ausführung erwaiger \Teisungen und

bei Ablieflrhindernissen. Bei der Ausführung von \Teisungen

ir,-i., prr",, der Aufwendungen und eine angemessene Ver-

"tt*"r "*.ftuldet 
(S 491 I tr HGB), im Fall von Abliefer-

flt;ä;;;; über den Verweis inS 4921 4 HGB auf S 491

14 HCB dasselbe, wobei im Falle von Ablieferhindernissen

und Fehlens von \Teisungen der Verfrachter die Maßnahmen

.rnr.if.r, muss, die im literesse des Verfugungsberechtigten

#';;;;;; sein scheinen (S 492 III HGB)' die dann der

V.riit g""gtU"rechti gte zu bezahlen hat (Ra b e / B ab n s e n - Ra b e'

d.i;;.ß*.ht, 5."Aufl. 2018, S 491 Rn' 16' 38 f')'

Der Frachtlohn ist hier nicht im Streit' Im Streit sind auch

;;;;t.-i"ge der Aufbewahrung det Container' die die Fa'

X ittr.., K,rrid.., frei gewfirt (hier Vietnam: 4Tage frei' In-

dien: 5 Tage frei).

a. Es seht vielmehr zunächst um die Zeir' in der die Beklagte

;;;W;""g erteilt hat, dass die Container vor ort ztr Yer-

iun,r.,n n.hllr.n werden sollten, damit sie von der Beklagten

,-.r"li n?,'," rr. u.n Empfän ger aus geliefert werden ko nnten'

aa. Hierbei besteht eine gewisse Komplikation' denn nach

;;iiliHGB .rlis.ht Jas 'üTeisungsrecht des Befrachters

äi, a., Ankunft des Gutes am Löschplatz (und nicht erst

l"t.fr-ar. Äholung des Gutes durch den Empfänger).und

g.frr-""f a." Empdnger u\:' t!'b(!:(nsen-Rabe' Seehan-

ä.kr..ht, i. aufl. zois, S 491 Rn' 38 f')' der dann auch die

V.rgu,""g für die Ausführung u9" yti:"1qen allein schul-

a..."Äi"tär"gs Fällt die -X/eisu-ngsbefugnis ftirden Fall' dass

ä.t' n-p fu"g?r die Abholung verweigert' :",1 9'" Befrachter

,"ro.f. inofr' ^.^-O., 
Rn' 40)' Für diesen Fail bleibt zwar die

ürntirtrn*roflicht für die Befolgung von \(eisungen.beim

.ruä" g"ipiunger, aber "t', 
*tt" er die \Teisung erteilt hat'

bb. Deshalb schuldet die Beklagte die hierfür vereinbarten

V.rnü,.r.r*.n. \Telche Vergütunf zwischen der Klägerin und

d;;ä;kl;r.. vereinbartlst, ""gtt' 
die 

.Parteien 
nicht vor'

ab., dl. i<läg.rin war unstreitig ve.rl$ic!51' die Seereise

a"r.t""ftintä und dafür musst; sich die Kiägerinden Be-

Är+rrrngrU.dingungen des Reeders zu unterwerfen' Die

.i;[;;t ihn.r' .ig.b".nden Pflichten hat daher die Beklagte

zu tragen.

Die Beförderungsbedingungen ergeben sich aus den Kon-

nossementen, dJren Ausstellung die Beklagte unstreitig ver-

i""gi ft* und die sie erhielt, t'Ä dtttth ihre \weitergabe den

1j

i

l 1':t l.,illi t: . J .)
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F-mofänsern die Abholung zu ermöglichen' Inhaltlich sind

;.i"ltäi.,Terms and.oid"itionsu der Fa' X (K4) und deren

i"r1f. tsW 1, 4) für die Vergütung anlässlich von \(/eisun-

gen maßgeblich.

Danach schuldet die Beklagte für die Zeit' in der sie noch

ail**;; in Bezug 
"uf 

VÄltib der Container aufrecht er-

fri.i., ai Detentioi-Beträge entsprechend den trifen An-

i"-.'SVX 1,4. Auf d.,tnllithtktnntnis kann sich die Be-

kl?nr. ni.h, berufen; die Tarife sind auf den lnrernetseitetr

J.r"n iJ.t."n ersichtlich und für jeden Kunden abrufbar'

cc. Gegen die Höhe wendet sich die Beklagte erfolglos'

Soweit sie meint, in den Geschäftsbedingungen der Neben-

int.rveni..rtin (K4) verwendeten Regeln gälten nur für die

"., 
di. n-pfänger ausgelieferten Container' nicht aber für

solche, bei denJn es zur Auslieferung gar nicht gekommen

,.i, foigt die Kammer nicht' Es gtht "llein-t'- 
die Frage der

n.t.".i.", die in d,en Tärifen, die in dtn Vertrag einbezogen

*"rä.", 
".t.tnbart 

sind, und zwar gerade für die Zeit bis zur

Ablieferung an den EmPFinger'

Die Beklagte bringt weiter erfolglos vor'' die^Tärife lägen un-

;;;,b";i..h ,rid führten bei iattgtr Aufbewahrungsdau-

.r^r" noteg.n, die zum \fert der Container und der \7are

""4* 
V.tftil.nis stü.td.n, weshalb regelmäßig hohe Abschlä-

;;;;.;;b;;; *ü.d..,.'üüann die D eäntionver gütun gen den

iv"r.n*.r, übersteigen, weiß allein der Befrachter und den

*.r, g.Uru".hter öntainer können alle Beteiligten -relativ
r"".Al.rig abschätzen' Der Befrachter ist es auch' der die

D"rr.. d.rich eigene neue \Teisungen (Vernichtung der \Vare'

n,l.t *""rpo.t ä.a.) ,,.'lät'gt" oJt' verkürzen kann' Es gibt

^it" 
f..i".i Grund, die Vergütung allein wegen der mit zu-

nehmender Dauer steigendät-t Vt'güt"ng zu- reduzieren' Ein

ilil.h "uf 
die n".hlrägliche Reduktion der Vergütung ist

nicht ersichtlich'

Schließlich bringen die Beklagte und- die Nebeninterve-

;."rt; i vor, fünsichtlich dei Freigabe der nach Indien

,r"nrf.rrl.r,.n Container habe man sich vor der Ausstel-

lr.-r.rei.s Konnossements an die Fa' "' auf einen Betragvon
-rä'.7ü,as 

€ verständigt, woran sich die Klägerin aber später

"i.fr, -.ftt 
gehalten li"bt, tod"tt die Fa' " '- die Container

"i.i-t, "Sg.h"ft 
habe' Das führt nicht zur Entlastung der Be-

iJ"g,.". 
"Si. behauptet, die Absprachen' wegen derer sie sich

"rri'it 
r. Mitarbeiter Q und R bezieht' seien in der Mail vom

)i.tz.teniedergeiegt, die sie als Anlage 83 übergeben hat'

;;;; ;;;.it.'. oä., Ib*'i'hende Abspiachen gebe' lässt sich

tir."- V""t"g nicht entnehmen' Atti dtr Anlage B3 ergibt

sich aber keineswegs eine bindende Vereinbarung zwisglen

ä.t llfag.ti" r'r.td it' Beklagten' sondern led.iglich die. Mit-

teilune der Klägerin, die Fa] X habe mitgeteilt' dass aktuell

at.*t"S.r*g ti,iltl'nsei' Dass ist aber keine bindende Ver-

;L;t;;; r;ischen der Klägerin und der Fa' X oder der Be-

klagten mit der Klägerin'

dd. Ohne Erfolg ist auch die von der Beklagten.erhobene

El"r; d.r V.rj-äht,,ng' Die Verjäh1ngsflisl für die Fracht-

.r.rgütl.rrrg b.trägt ,t"Ä S 605 HGB ein Jahr und die Ver-

lahiunssfiist beqi.r,lt mit der Ablieferung oder dem Tag' an

*.f.ft.ä eine Ailieferung hätte erfolgen mü-ssen' Zu einer

dii.i;;""g ist es für alletontainer bishe' überhaupt nicht

oekommen; allenfails könnten die Aufgabeerklärungen der

ilii;i.;;;; gleich gesetzt werden' Diese sind aber erst im

i;;i-;oi/i.: der üägerin eingegangen' Jedenfalls die letz-

ää;;;.h" 'g'"^\e '+'ts ;'Äf"site alle Ansprüche und

unt.rÜr".h daher die Verjährung'

ee. Die Höire der Detentionvergütung ergibt sich aus den

i;.tf; slrrt ,r,",d 4 und sie sinJin dti dittt- Urteil beilie-

;;;;; Täbelle berechnet' Die Summen errechnen sich aus

ä."i"f.""ntdaten der Schiffe' der als frei vereinbarten Zeit'

ä"; D;;.; ;;r Ankunft der Freigabe/Aufgabeerklärungen$ei

a"t e". Maersk, aus den täglichen Vergütungen und den Um-

;;il"ü.; von USD b.t]tNR in Euro am Verkündungstag

dieses Urteils.

b. Dieses Ergebnis gilt aber nur für d\eZeitder Erteilung der

,Iz.i.unn.n ä,-,r.h äi. Beklagte sowie für die Zeir ihrer Aus-

iuiö eu. Jte Zeit danacf, gilt erwas anderes' Nach \ 492

iä Hc"n hat der Verfrachter für den Fall' dass er \Teisungen

"l.fr, 
.tftaf,, die Maßnahmen zu ergreifen' die im Interes-

; J.rt ;firgungsberechtigten die besten zu sein scheinen'

Erkanndie_\üareweiterverwahren,weitertfansPortlefen,
verkaufen oder entsorgen und sie dazu einem Dritten über-

seben, ie nachdem, *"' 
"''tt 

seiner Sicht im Interesse des Be-

Fä;:'i; ä", v.t.ti"nigste zu sein scheint'.E's handelt sich

"".f-t 
A"f*r"ng de, Kim-er um eine Pflicht des Verfrach-

ä p,.ri.tt,ti.t"wolltt der Gesetzgeber' dass der Verfrachter

"t, 
d.ri.rrie., der die tatsächliche 

-Obh"' 
über die \Vare hat'

l- l"J*.t?.'aer Allgemeinheit mit der \Vare sinnvoli um-

-.frr. öJot gebührtlhm nach S 492 IV HGB der Ersatz der

ärforderlichen Aufwendungen'

Die eesetzliche Anordnung des S 492 III HGB verändert

"*f."ä." 
.rrrprü,lglithe" 

"Vt"'"g' Die ursprüngliche^ Ver-

"R;.6.,tnn 
d.. V.rfl"chttrs, das Ti:ansportgut am Empfangs-

:ä;\i.'f*.,.,g d., EmpPängers i" !i1:'."' entfällt und

ä"Ji n",tirtiit 
"",r.tt 

dit ttrtp'iittgliche Pflicht des Befrach-

,*tl"t V.tg,rtung dieser Leistung' Der Verfrachter kann nur

"".[ ar" .?fordäli.ht" Aufivendungen ersetzt verlangen'

n.tf-t"fU kann der Verfrachter auch nicht mehr die ursprüng-

ii.f, f""..fr"fierten Demurrage/Detention-Vergütungen be-

anspruchen.

Im vorliegenden Fall hat die Beklagte das Tiansportgut auf-

n.n.S.n, ilro .rklä,t, auf alle Rechte an dem Tiansportgut

i""t.-i.ft*". Diese Erklärungen enthielten keine \Teisun-

n.., -.hr, sondern gerade die Erklärungen' keine \Teisungen

:ä;;;;;il;,'., *ä[."' Damit trat der Fall des S 492 IIi
ilä ;;- Gegen diese \(ertung wendet. sich die Klägerin

;;;.- Hinw"eis, das führe dotli i- Ergebnis dazu' dass der

;;ft;;i*t dem Verfrachter das Risiko der Verzollung und

;;;;;;"g-überwälzen dürfe' Das trifft so nicht zu' Nicht

a., n.fr".fr',.r weist dem Verfrachter diese Foige zu' sondern

ä"s ä.r.o. Zwat wird' in der Praxis der Verfrachter die Kos-

,* in rn"r-r.t en Fällen zunächst vorschießen tnüssen' er hat

aber Erstattungsansprüche gegen den Befrachter' Dessen Bo-

nitätsrisiko kann er versichä'iodtt durch vorher zu stellende

Bürgschaften sichern'

Ohne Erfolg deutet die Klägerin auch an' sie dürfe doch

;J;"f"il. ,o-l"rrg. die -Ware ("'u dtn ursprünglichen Kondi-

i;;;.;;;;hrl.,, wie nicht die Beklagte einen vorschuss

äi;;i; "" erwartenden Kosten zahle' Ob eine solches Recht

'Trari:;pß 4 202\
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Entscheidungen see

besteht und einen Vorschussanspruch zur Folge hat, kann

dahinstehen. Die Klägerin hat (so die folgenden Ausführun-

gen) zu den zu erwartenden Kosten überhaupt nichts vorge-

ä"g..r, weshalb das Gericht auch nicht über einen Vorschuss

nachdenken muss.

Der Idee der Nebenintervenientin X ftir die Zeit nach Ende

der \Teisungen die gesetzlichen Folgen nach Mietrecht zu be-

urteilen unä eine Nt'zttttgtt"tgütung nach s 546a BGB ftir

die Zeit nach Ende der Mietzeit bei nicht zurückgegebener

Mietsache zuzuerkennen, folgt das Gericht nicht' Denn die Be-

klagte hat überhaupt keine tatsächliche Verfügungsmacht über

die"Container und sie nutzt sie auch nicht; die Verfügungsge-

walt haben allein die Kägerin bzw. die Nebeninterveniendn X'

Zu dennach S 492 IV HGB getroffenen Maßnahmen haben

die Klägerin und die Nebenintervenientin vorgetragen' Sie ha-

ben erkLnt, dass nach derAufgabeerklärung der Beklagten die

nach dem Gesetz in Betracht kommende weitere Verwahrung

keine Maßnahme war, die im Interesse der Beklagten die Bes-

te zu sein schien (S 492 III HGB). Sie wollen vielmehr nach

Erhalt der Aufgabeerklärungen die ortsansässigen Behörden

informiert habÄ und wollen bislang darauf warten, was diese

unternehmen. Davon geht das Gericht aus, denn die Beklagte

ist den dazu eingereichten Urkunden nicht entgegen getreten'

Das war 
",r.h ",i, 

Sicht des Gerichts die am besten scheinende

Maßnahme i.S. von S 492III HGB, denn sie konnten weder

den \7ert des Containerinhalts wissen noch das von dem Con-

tainerinhalt ausgehende Risiko einschätzen auch die Beklagte

stellt keine ,,rläIrig., geeignetere oder kostengünstigere Maß-

nahme dar. Man i"irJ ..*"tr"tt dürfen, dass die zuständigen

Behörden die \flaren entweder versteigern oder entsorgen'

\fenn die Fa. X wegen der Maßnahmen der Behörden mit

Kosten belastet wirä und diese von der Klägerin verlangt'

wird die Beklagte ersatzpflichtig sein' Bislang haben aber we-

der die Klag.Ä ,toch äi. Nebenintervenientin erklärt, dass

insoweit L"lger- od.t Vernichtungskosten berechnet oder an-

gektindigt worden seien.

Deshalb sind Zahlungsansprüche der Klägerin auf Demur-

ragelDetention uot ä.- Zeitpunkt der Aufgabeerklärun-

gä d., Beklagten nicht mehr begründet' Dabei kommt es

ä"r",,f 
".,, 

*"i., die Bekiagte die Erklärungen der Klägerin

zugeleitet hat und sie (ohne von der Klägerin verschuldete

Väög..,r.tg"n) bei der Fa. X eingingen' Das war für die Sen-

d,r.rg ir.h üi.rn"- am 14.6.17 und für die Sendung Indien

^ 
d.6.t7 . Dass die Erklärung für Indien das Datum 9'2' 17

trägt, ist unerheblich; sie ist unstreitig zurück datiert'

tü7egen der bislang noch nicht festscehenden Ansprüche der

Klalerin a$ ZahluLng von weiteten Unterbringungskosten'

Zoligebühren, Entroig,rngrkosten und sonstigen Gebühren

,o*i". ggf. auch des \tr tt., der Container (im Fall der Ein-

ziehur["durch die Behörden oder sonstigen Verlustes)' wobei

ggf..riidt Erlöse abzusetzen sind, sind die Feststellungsan-

iÄg. d.t Klägerin begriindet'

5. Die Zinsansprüche der Kiägerin rechtfertigen sich aus

( zqr SCg. Die Kiage wurde am 9'9.17 an die Beklagte zu-

gestellt.

6. Die Ansprüche der Klägerin auf Zahlung^vorgerichtlicher

Rechtsanwaltskosten sind nicht begründet' Sie könnten sich

aus dem Gesichtspunkt des Verzuges ergeben, wenn die vor-

gerichtliche Einschaltung des Rechtsanwalts zur zweckent-

lpre.h..tde., Rechtsverfolgung nötig war' Das. war sie hier

,ii.h,, d..r.r die Beklagte Latti b.r.its zuvor alle Ansprüche

zurückgewiesen. Deshälb war allein die sofortige Erhebung

der Klage zweckentsPrechend.

7. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus den 55 92'

10r zPo.

Die Klägerin obsiegt gegen die Beklagte in etwa zu 50 o/o'

weshalb"sich ,wi..Len ihnen die Aufhebung der außerge-

richtlichen Kosten und die hälftige Teilung der Gerichtskos-

ten rechtferdgt.

Die Nebenintervenientin X obsiegt mit der Klägerin eben-

falls zu etwa 50 70, sodass die Beklagte 50 % und sie selbst

50 o/o zrt tragen hat.

Die Nebenintervenientin T ist dem Rechtssueit erst nach

dem Schluss der mündlichen Verhandlung beigetreten' wo-

für kein Grund außer dem Begehren nach Kostenerstattung

für diese Instanz ersichtlich ist; die Nebenintervenientin

konnte ohne jedweden Nachteil auf den Beitritt in dieser

Instanz v.rricitte.t und mit einer Berufung beitreten' Das

rechtfertigt, dass sie ihre Kosten sel\st trägr..(Zöller-Herget'

ZPO,ZzlXflage, S I01 Rn.2 m.wN.)' ImÜbrigenhatsie'

obgleich sie nuÄei dem Tiansport nach Indien betroffen ist'

niÄt erkiärt, ihren Beitritt auf diesen Teil des Rechtsstreits

zu beschränken. \feshalb ihr Kosten' die zur Verteidigung

gegen eine Klage wegen Tiansports entstanden sind' den sie

!"i .ri.ht ',,.r"ril"rr, 
"h"r, 

,r't .irt"tt"tt sein sollten' ist nicht

erklärbar.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt

aus S 709 ZPO.

Einsender: RA Frank Geissler, Hamburg

Zu den Sorgfaltspflichten des Ver-
frachters gehört, das Gut auf dem ver-

einbarten oder dem günstigsten Weg
zu befördern,

5 498 Abs. 1 HGB

1. Der Versicherer unterbreitet ein Angebot für die Ab-

tretungsvereinbarung bereits durch Übersendung des

vom Versicherungsnehmer zu unterzeichnenden Textes'

Dessen Unterschrift stellt die Annahme dar'

2. Zu den Sorgfaltspflichten des Verfrachters gehört' das

Gut auf dem vereinbarten oder dem günstigsten Weg

zu befördern, d.h. auf einer üblichen und vernünftigen

Route, ohne ungerechtfertigte Abweichungen'

3. Die Wahl einer deutlich verlängerten und schadens-

trächtigen, gefährlichen Route indiziert eine Sorgfalts-

pflichtverletzung des Verfrachters, und zwar auch dann'

wenn dadurch verlängerte Beförderungszeiten für ande-

res Gut vermieden werden sollten.
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